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BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN "MENNONITENHOF'' ,

Regierungsrat

Dje Ortsgemeinde Friedelsheim möchte mit der städtebaus lehen Er-
neuerung des ''Mennonitenhofes" die besondere Problemlage ihres
Ortskerns verbessern. Sowohl die Bebauung als auch dje'Freiflächen
dieses Gebietes sind einerseits von besonderer historischer Be-
deutung air den Ort Frjedelsheim und andererseits durch Brand-
schäden und sonstige baut sche Mängel teilweise vom Zerfall bedroht

Zur Beurteilung der städtebaus ichen Mißstände und zur Entwicklung
einer Erneuerungskonzeption wurden vorbereitende Untersuchungen
durchgeführt. Die Zusammenstellung der Ergebnisse dieser Unter-
suchung bilden die GT'undlage fUr den Bebauungsplan "Mennonitenhof"

1 . GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES

Der Bebauungsplan umfaßt etwa 2 ha. des historisch gewachsenen
Ortskerns. EI' beinhaltet speziell den historischen Mennonitenhof-
bereich und den Bereich des ehemal igen Jagdschlosses von Friedens
heim mit der vorhandenen Wasserfläche des Schwabenbaches.

Von seiner historischen Entwicklung her ist dieser Bereich als ein
schon im Ortsgrundriß ablesbaret', besonders strukturierter Bereich
gekennzeichnet. Das vorhandene historisch bedingte Gemeinschafts-
ejgentum der Hauseigentümer an..der Hoffläche (d.h. die Hoffläche ge
hört allen Hauseigentiimern im Mennonitenhof. Jeder Hauseigentümer
hat einen nicht lokal islerten Eigentumsanteil an der Hoffläche)
bildet ein zusätze iches Unterscheidungskr'iterjum zu anderen Berei-
chen des Ortskerns .
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2 ZIELE DES.BEBAUUNGSPLANES ''MENNONITENHOF

UMBAU, ERNEUERUNG UND GESTALTUNG DES ORTSKERNS VON FRIEDELSHEIM

STÄRKUNG DER FUNKTION
BOHNEN IM ORTSKERN

Modernisierung und Instandsetzung der bestehenden Gebäude ent-
lang der Bahnhofstraße, Hauptstraße und Burgstraße

Erhaltung der Gebäude von historischer, künstlerischer und
städtebaus scher Bedeutung .

Schaffung von neuem, zusätze ichem attraktiven Wohnraum im
Ortskern .

Verbesserung der Wohnumfel dqualität durch Verkehrsberuhigung
und Griingestaltung der' öffentl schen Freiflächen.

ERHALTUNG DER HISTORISCHEN RESTE DER EHEMALIGEN

GESTALTUNG EINES ATTRAKTIVEN ORTSMITTELPUNKTES

Attraktivjerung und Neugestaltung der öffentl lehen Freiflächen
entlang der Wasserfläche des Schwabenbaches.

GRUNDGESTALTUNG ZUR REALISIERUNG DIESER ZIELE SIND:

Neuordnung der Grundstticksverhältnisse und Auflösung des
Geme { n schaftseigentums

Neugestaltung der Et"sche ießungsflächen des Hofbereiches

Verbesserung der Bausubstanz(Renovierung)

Ersatz von verfallenen Bausubstanz (durch Brandschäden ver-
ursacht) durch Neubaumaßnahmen.

STÄDTEBAULICHE MISSTANDE

Entsprechend $ 3 (3) StBauFG sind folgende Mißstände vorherrschend

Vorhandene Ruinen der niedergebrannten Gebäude

SCHLOSSANLAGE

3



äie baut sche Beschaffenheit einzelner \.wohnungen und Arbeits-
stätten bedürfen außer Modernisierung und technischer Gebäude
ausstattung auch Instandsetzungsarbeiten

dje Nutzung der' unbebauten Flächen sowie die Flächen der durch
Brand zerstör'ten Gebäude ist beeintr'ächtjgt

die Verun)"einigung dieser Fläche beeinträchtigt die Wohnumfeld
qual i tät

die Funktionsfähigkeit des Mennonitenhofes ist {n bezug auf
die Erschl meßung und den ruhenden Verkehr eingeschränkt

Die diesem Bereich zukommende Funktion, den sozialen, kulturellen
und baut ichen Ortsmlttelpunkt von Friedelsheim zu bi.öden, kann
Im momentanen Zustand nicht erfüllt werden.

Fol geltung :
Nach den Kriterien des Städtebauförderungsgesetzes sind im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes städtebaus sche Mißstände
vorhanden und somit die stäëltebauliche Erneuerung zwingend er-
forderl ich. Der Bebauungsplan fixiert die Ziele der Neugestaltung
rechte {ch b indend .

Seit 1985 ist das Gebiet des Bebauungsplanes in der Förderung nach
Städtebauförderungsgesetz. Daher kann sofort nach Beschlußfassung .
und Genehmigung des'Bebauungsplanes mit Maßnahmen zur städtebaulichen
Erneuerung begonnen werden.

4. STADTEBAULICHES NEUORDNUNGSKONZEPT

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Momentan befinden sich im Mennonitenhofbereich noch ein \leinab
fiillbetrieb, zwei kleinere Schreinereibetrjebe sowie drei land
wirtschaftl sche Betriebe

Die vorhandenen gewerbe schen Betriebe konzentrieren sich im öst-
lichen Teil des Mennonitenhofes. Eine Weiterführung der Betriebe
Ist von den Eigentiirnern beabsichtigt. Die ut.sprUngl i.che Absicht,
diesen Bereich'als "besonderes Wohngebiet" $ 4a BauNVO auszuweisen,
{st hiermit stark eingeschränkt, eine Umwidmung von gemischter
Baufläche {n Richtung'Wohnbauflächen entspricht nicht der vor-
handenen tatsächl schen Nutzung. Aus diesem Grund erfolgte die Aus-
weisung als Mischgebiet (Mi).
Im Bereich des ehemaligen Jagdschlosses sowie im sUdwestl schen
Teil des Menü''nitenhofes befinden sich drei landwirtschaftl sche
Betriebe. Entsprechend dieser vorhandenen dörfl schen Strukturen
erfolgte die Ausweisung als Dorfgebiet (MD).



Diese Ausweisung weicht von der-Darstellung im-Flächennutzungs-
plan ab, dor't {st im Bereich des ehemaligen Jagdschlosses ejn
Sonder'gebiet, das der Erholung dienen soll dargestellt. Be{ der
städtebaulichen Untersuchung dieses Ber'eiches hat sich jedoch
gezeigt, daß die Fläche gt'ößtenteils von landwirtschaftl schen
Betrieben, die auch zukünftig sich weiterentwickeln wollen,
IAngäbe der Eigentümer) genutzt wird, deshalb wurde entsprechend
der tatsächl schen Nutzung und der' zukünftig beabsichtigten
Nutzung hier ein Dorfgebiet ausgewiesen. Hierbei wurden die
überbaubar'en Flächen jedoch auf ejn Minimum beschränkt, sodaß
die an dje Hasserfläche angrenzende Fläche, von einer' Bebauung
freigehalten wird, ebenso die Vorgartenfläche vol' det" Mennoniten
kirche, als auch im ntirdl schen Bereich eine Grünfläche zum an-
schl lebenden Baugebiet freigehalten wird.

Zur Erreichung des Zieles der Schaffung einer ihnerbrtl schen
Erholungsfläche wurden folgende weiteren planungsrechtl schen
Festsetzungen getroffen :

Erhaltung der Wasserfläche des 'Schwabenbaches, incl
nung und Großbaumbestand an Pappeln und Kastanien

Uferbegrü

Erhaltung der Wasserfläche des Schwabenbaches Im Norden bjs zur
Burgstraße, Ersatz des Großbaumbestandes durch Neuanpflanzungeh

Gestaltung des Dorfangers als einzige größere öffentl sche
Fre if] äche im Ortskern .

Ausweisung eines öffentl schen Reges um die Wasserfläche des
Schwabenbaches und Teile des ehemal igen Jagdschlosses.

Ausweisung von Dauerkleingärten {m Osten der Wasserfläche

Ausweisung einer öffentl schen GTUnanlage im Osten der Wassert l acne

Die vorgenommenen Auswejsungen im Bebauungsplan stellen somit
eine sinngemäße Weiterentwicklung des Flächennutzungsplanes
!dar

MASS DER BAULI CHEN NUTZUNG

über $ 17(a) für MD und $ 17(9) sohle $ 17(10) fUr Mi aus
städtebaus schen Gründen werden dje Höchstwerte des $ 17 Absatz l ,
3 und 4 im Bebauungsplan erhöht($ 17(9) und(lO).

Vor dem Inkrafttreten der Baunutzungsverordnung waren bereits 37 %
des Mennonitenhofes bebaut (Grenzen L 527 und L 525; Burgstraße,
Hasserfläche des Schwabenbaches sowie Südgrenze der Gärten im
Norden des Mennonitenhofes).

Nach Abzug der notwendigen Erschl ießungsflächen im Innenhof er-
höht sich die Oberbauung auf 47 % des Mennonitenhofes. Die Ge-
schossigk.eit kann tiberwlegend mit 2 Geschossen angesetzt werden



Ziel des Bebauungsplanes ist: Dje ursprtingl sche historisch geprägte
For'm des Mennonitenhofes zu erhalten, d.h. die Blockstruktur wieder
zu.ergänzen, als auch die Qualität des momentan noch privaten Innen
hofes am.Wasser. der üffentl ichkejt zugänge ich zu machen. Die hier-
durch bedingte Reduzierung der privaten Hof- und Gartenflächen zu
Gunsten.der Allgemejnhejt, er'hëiht damit zwangläufjg die Höchstwerte
der baulichen Nutzung. Der Anteil der öffentlichen'Verkehrs- und
Freiflächen l legt aber insgesamt wesentl ich tiber durchschnitts schen
Werten fUr vergleich bare Ber'eiche in ander'en Gemeinden.

Geringere.private Freiflächen werden somit durch das grtißere Ange-
bot an öffentl schen Flächen ausgegel schen (Dorfanger,'Wasserfläche,
verkehrsberuhjgte Er'?chl ießungsËtfaße) . Entsprechend der Umsetzung
des städtebaus schen Entwurfs wurde fur den Bereich A. A. B. B. und
B3 eine GRZ von 0,6 und eine GFZ von 1,0 festgesetzte ''3 "1 '2

Erst durch diese l\fette lassen sich die städtebaulichen Mißstände
beseitigen, vor allem das bisherige Gesamthandseigentum der Grund-
stiickseigentiimer auflösen, sodaß eine öffentl sche'Verkehrsfläche
klar abgegrenzt wird und klare private Hofflächen abgegrenzt und
gestaltet werden können. Die Erhöhung ist somit zwangsläufig er-
fordert ich um die bestehende historische Situation zu erhalten und
wieder herzustellen und um gleichzeitig die erfordert sche Erschl ie
dung zu gewährleisten. Der Gesamtanteil an Freiflächen öffentl ich
und privat verringert sich nur wenig gegenüber der momentanen
Si tust i on .

FUr die ver'bleibenden Bereiche A. und C sind die Höchstwerte nach
$ 17 BauNVO Abs. l guetig, GRZ =c0,4 und GFZ = 0,8.

Durchschnjttl ich wird zukUnftig eine GRZ von 0,56 erzielt werden
können, wobei sich der Verkehrsflächenanteil von 20 % auf ca.
30 % erhöht

Die Geschoßigkeit und Höhenentwicklung wurden in ihre maximalen Aus
nutzungsmöglichkeiten von 2 Geschossen so gewählt, daß die histo-
rische Baustruktur auch in ihrer Höhenentwicklung gewähr't bleibt
Die grundsätze ich unterschiede schen beiden Bauweisen im 0r.tskern von
Friedelsheim, zum einen die geschlossene Bauweise vor allem im
Mennonitenhof, und zum anderen die U-förmlge Gehöftbauweise, sind
auch zukünftig in diesem historisch geprägten Bereich zu erhalten.

lln Bereich des ehemal igen Jagdschlosses wurden wie in anderen Teilen
des Ortes in der regional typischen Gehöftbauweise diese Flächen
wieder bebaut. Zur Erhaltung dieser typischen Bauweise wurde sie
auch flip die zukünftigen Veränderungen der baut schen Anlagen als
zwingende Festsetzung aufgenommen. Hierbei sind dje baulichen Anla-
gen U-fö)"mlg um den an die Straße anschl lebenden Innenhof zu
gruppieren. Diese Bauweise weicht von den Mögt ichkeiten nach $ 22
Abs. 1, 2 und 3 BauNVO ab und wurde somit als besondere Bauweise
nach $ 22 Abs. 4 BauNVO festgelegt.
Hierbei ist auch {n den Riickgebäuden Wohnnutzung zulässig.



Die Erschließung .im gesamten-Geltungsber'elch des Bebauungsplanes
hat tiber entsprechende ver'kehrsberuhigende und kinderfreundl ich
gestaltete Flächen zu erfolgen. Im Bereich um die alten Kastanien
Ist elan entsprechender Dorfanger zu gestalten. Um dje Reste der
ehemal igen Burganlage ist teils auf privatem und teils auf öffent
ljchem Grund ein Fußweg anzulegen, er kann in einfacher Weise mit
wassergebundener Decke ausgeftilirt werden.

Die. noch..unbebauten Freiflächen entla.ng des Schwabenbaches sind
auch zukUnftig von der Bebauung freizuhalten und weiterhin als
Rebfläche bzw. als Kleingärten zu nutzen, oder als öffentl sche
Grünfläche .zu gestalten. Die großkronigen alten Bäume wie dje
Pappel.n.und die Kastanienbäume, die erst durch einen Baumchirur'gen
behandelt wurden., sind auch weiterhin zu schützen und zu pflegen.
Genauso ist die Hasserfläche des Schwabenbaches zu erhalten u;ld zu
pr l eqen

Richtige historische Bauteile, wie die alten Torbögen, sind zu er-
halten.ynd zu.pflegen, ebenso ist das ehemal ige Backhaus (Flur Nr
155, 155/2.!.143/q.) zu erhalten und einer' sinnvollen Nutzung zuzu-
führen! größere .Typen oder Tore sind jeweils mögt ichst nur auf der
dem Hof abgewandten Seite zulässig.

5. ABRISS BESTEHENDER GEBÄUDE

Aus den .vorgenannten städtebaus schen Gründen der Beseitigung von
Mißständen ist es erfordert ich bestehende kleinere Nebengebäude
die sich gr'ößtenteils in desolatem Zustand befinden zu beseitigen
a Zur Erstellung der Ersch] ießungsmaßnahmen ist es erfordert ich

bestehende Nebengebäude sowie teilweise zerfallene kleinere
Nebengebäude zu beseitigen um auf diesen Flächen die vorgesehenen
Straßen und Wege auszubauen. Restflächen sollten den Anl:iegern
übertragen werden.

b Des weiteren sind nach $ 59 Abs. 8 BBau6 in der Umlegung die Ge-
bäude oder sonstige baut schen Anlagen zu.bezeichnen,'die der
Verwirkt ichung der im Umlegungsplan in.Aussjchtgenommenen Neuge-
staltung entgegenstehen. Die Kennzeichnung der abzubrechenden
Gebäude ist somit auch als Hinweis flip die Umlegung zu verstehen

Die Kennzeichnung der Gebäude ist folgendem Plan zu entnehmen
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6. GESTALTUNGSFESTSETZUNGEN

Um den historischen Gegebenheiten im Ortskern bei allen baulichen
Gestaltungsmaßnahmen gerecht zu werden, wurden folgende Gestalt-
festsetzungen getroffen: ' '

Ausbjldunguddt"4Dacher als Satteldächer mit einer Neigung zw{

Dacheindeckung mit Ziegeln in roten bis rotbraunen Tönen

Gestaltung der öffentl schen Verkehrflächen und privaten Hof
flächen mjt Kleinpflaster' in rotbraunen Tönen

Einfriedungen bis max. l m Höhe als - Sandsteinmauer

senkrecht gel atteter Hol z
zaun

senkrecht gesprosster
schmi edeei seiner Zaun

Die Garage vol' der Mennonitenkirche ist durch Sandsteinquader
zu verkle'öden. die Brüstung is'u in Sandste'in auszubilden.

7 ERHALTUNGSFESTSETZUNGEN

8. REALISIERUNGSMASSNAHMEN

Folgende Maßnahmenweonnen zur Verwirkt ichung des Bebauungsplanes

Säuberung und Ausbau der Wasserflächen

Herstellung der Erschl {eßungsstraßen und Wege

Bereits vorhanden sind sämtl'sche Erschließunasanlanen wie
Str'om, Abwasser, Post. ''' ''- -=- - -'''

Ha sser ,

Die von den Pfalzwerken geforderte Bereitstellung einer Fläche air
Versorgungsanlagen kann nach Absprache mjt den Pfalzwerken ent-en

9 . KOSTEN

Die iiberschlägig .ermittelten Kosten sind der Anlage l zu entnehmen
und betragen rund 1:070.000,- DM. Da das Gebiet des Bebauungspla-
nes Mennonitenhof als Sanierungsgebiet nach StBauFG anerkannt ist.
muß die Gemeinde nur eln Drittel der Kosten in ähren Haushalt
dafür bereitstellen. also ca. 360.000:--DM. Die Bereitstellung
der Mittel kann für einen Zeitraum von 10 Jahren erwartet werden.



Anlage l

K O STE N U B E R S ICHT

A)

l

Offentliche Maßnahmen

Ausbau der Wasserfläche um
das ehemalige Jagdschloß
hier: Sandfang DM 40. 000,

f
2 Renovierung de.s alten Backhauses

äußere Instandsetzung
Innenausbau

DM 80.000,
DM 60.000,

3

4

Herstellung der Erschließungs
anlagen im Innenhof

Pflasterung und Möblierung DM 380.000 ,

Treppenaufgang zum Turm des
ehemaligen Jagdschlosses DM 280.000 ,

5

6

Renovierung und Gestaltung der
Brücke über den Schwabenbach DM 16.000 ,

Ausbau der Wasserfläche um das
ehemalige Jagdschloß
hier: Erweiterung nördlich des
ehemaligen Jagdschlossës DM 150.000 ,

7 Gestaltung der Grünanlagen ent
lang der Wasserflächen DM 51 . 600 ,

DM 1 . 067 . 600



l o . UMLE GUKG

Zur Durchführung des Bebauungsplanes wird die gesetzliche Umlegung
dach BauGB durchgeführt

Ziel der Umlegung ist es, das Gesamthandeigentum der Hoffläche im
''Mennonitenhof'' den einzelnen Eigentümern. zuzuordnen.und die momen

tan private Erschließung in eine öffentliche Erschließung umm--
widmen .

Friedelsheim, im März 1 987
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